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1. Einleitung: Das Profil des Homelander und seine metaphorische Kraft 

1.1. Wer ist der Homelander 

Der Homelander - Capitão Pátria in der brasilianischen Synchronfassung - ist der zentrale 
Antagonist der Serie „The Boys", produziert von Amazon Prime Video und adaptiert nach den 
gleichnamigen Comics von Garth Ennis und Darick Robertson. Verkörpert vom 
neuseeländischen Schauspieler Antony Starr, fungiert er als Anführer der „Seven", der von der 
Vought International verwalteten Hauptmannschaft von Superhelden, und wird im fiktionalen 
Universum als das mächtigste Wesen der Erde beschrieben. Seine erzählerische Bedeutung 
übersteigt die Rolle eines bloßen Bösewichts: Er wirkt als kritisches Dispositiv, als 
verzerrender Spiegel, der der heutigen Gesellschaft ein beunruhigendes Bild ihrer eigenen 
Mechanismen der Machtanbetung zurückwirft. 

1.2. Herkunft und übermenschliche Eigenschaften 

Die Figur des Homelander entstand weder auf natürlichem Wege noch durch 
verdienstvolles Heldentum; sie wurde im Labor erschaffen, mittels Anwendung einer 
chemischen Substanz mit dem Namen „Compound V", in einem Verfahren, das von Beginn an 
die Künstlichkeit seiner messianischen Aura entlarvt. Er präsentiert sich als düstere, 
pervertierte Variante klassischer Heldenarchetypen - insbesondere des Superman - und 
verfügt über übermenschliche Stärke, Flugfähigkeit, Hitzeblicke, die Materie zu verbrennen 
vermögen, sowie ein außerordentlich geschärftes Gehör. In der fünften Staffel, ausgestrahlt im 
Jahr 2026, erreicht die Figur ein noch beunruhigenderes Niveau, indem sie Zugang zum „V1" 
erlangt - der Originalformulierung der Substanz -, wodurch sie der Erzählung zufolge biologisch 
unsterblich wird. 

1.3. Die Persönlichkeit hinter der Maske 

Der Kontrast zwischen Fassade und Wesen bildet die dramatische Achse der Figur. In der 
Öffentlichkeit projiziert er das Bild eines charismatischen Helden, eines begeisterten 
Verteidigers nationaler Werte, mit stetigem Lächeln und sorgfältig kalibrierter patriotischer 
Rhetorik. Im Inneren jedoch erweist er sich als zutiefst narzisstisch, emotional instabil, 
zwanghaft auf Bestätigung angewiesen und zu extremer Gewalt geneigt, wobei er düstere 
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Geheimnisse über seine Herkunft, seine Bindungen und die fernab der Kameras begangenen 
Verbrechen verbirgt. Gerade diese Dissoziation zwischen öffentlicher Persona und 
psychischer Struktur macht den Homelander so wirksam als kritisches Instrument: Er 
verkörpert die beunruhigende Hypothese, dass der offizielle Held zugleich die größte 
existenzielle Bedrohung der Gemeinschaft sein kann, die er vorgibt zu schützen. 

1.4. Zentrale Konflikte und gefährliche Beziehungen 

Auf erzählerischer Ebene unterhält der Homelander einen unablässigen Antagonismus 
mit Billy Butcher, dem Anführer der parallelen Gruppe „The Boys", die sich der Aufdeckung und 
Bekämpfung der Verfehlungen der Konzernhelden verschrieben hat. Eine weitere zentrale - und 
vielleicht die verstörendste - Verbindung ist jene zu seinem leiblichen Sohn Ryan, auf den er 
einen zunehmend schädlichen psychologischen Einfluss ausübt und damit jene Muster 
affektiver Manipulation reproduziert, denen er selbst während seiner Laborentstehung 
ausgesetzt war. 

1.5. Die vom Schöpfer selbst anerkannte politische Lesart 

Der Showrunner der Serie, Eric Kripke, erklärte mehrfach öffentlich, dass er die Figur als 
bewusste Metapher für die größenwahnsinnigen Züge der zeitgenössischen Macht 
konzipiert habe - insbesondere für jene Gestalten, die performatives Charisma, mediale 
Manipulation und innere Verachtung gegenüber den rhetorisch beschworenen demokratischen 
Institutionen vereinen. Im Mai 2026, da sich die Serie dem Finale ihrer fünften und letzten 
Staffel nähert, vervielfachen sich die kritischen Analysen über das symbolische Erbe der Figur 
und über die erzählerischen Möglichkeiten ihrer etwaigen Niederlage - eine Debatte, die das 
fiktionale Universum überschreitet und die Reflexion über Macht, Demokratie und 
institutionelle Eindämmung erreicht. 

1.6. Warum der Homelander als institutioneller Spiegel funktioniert 

Es gibt literarische Geschöpfe, die auf den ersten Blick als überzeichnete Karikaturen 
erscheinen, als narrative Übertreibungen, geschaffen, um ästhetisches Unbehagen zu 
erzeugen. Doch es gibt Momente, in denen das öffentliche Leben mit beunruhigender Präzision 
genau das widerzuspiegeln beginnt, was die Fiktion als Warnung entworfen hatte. Der 
Homelander ist einer dieser verstörenden Archetypen: Er befremdet nicht allein durch seine 
übermenschlichen Eigenschaften, sondern durch das Amalgam aus unbegrenzter Macht, als 
Tugend verkleidetem Narzissmus, unstillbarem Hunger nach öffentlicher Anerkennung und 
der inneren Gewissheit, eine normative Ebene zu bewohnen, die sich von jener der 
gewöhnlichen Sterblichen unterscheidet. Er gibt sich als Wächter der Ordnung, als Schild der 
Gesellschaft, als Garant der kollektiven Sicherheit - doch seine Handlungen offenbaren etwas 
Dunkleres: die Verwandlung des eigenen Willens in den Maßstab des Gerechten. 

2. Die Metapher als kritisches Werkzeug 

2.1. Die fiktionale Figur als institutioneller Spiegel 



Diese literarische Gestalt fungiert als unbequeme - und gerade deshalb erhellende - 
Metapher für gewisse Haltungen, die im zeitgenössischen institutionellen Geschehen zu 
beobachten sind. In jedem authentischen demokratischen Gefüge ist kein Amtsträger, wie 
hoch auch immer seine Stellung oder wie strategisch auch seine Funktion sein mag, dazu 
ermächtigt, das Abzeichen seines Amtes in ein Instrument zur persönlichen Verteidigung des 
Gemeinwesens zu verwandeln. Wenn derjenige, der urteilen sollte, zugleich ermittelt, Anklagen 
formuliert, Verfahren leitet, entscheidet, Meinungsäußerungen unterdrückt, Sanktionen 
verhängt und überdies diesen gesamten Zyklus mit Berufung auf den Schutz der Institutionen 
legitimiert, beginnt die Grenze zwischen Rechtsprechung und Ausübung persönlicher Macht 
sich gefährlich aufzulösen. 

2.2. Der Kern des Problems: nicht der Zweck, sondern das Mittel 

Die entscheidende Frage liegt nicht im erklärten Zweck - dem Schutz der Demokratie -, 
sondern in der zu dessen Verwirklichung angewandten Methodik. Die konstitutionelle 
Demokratie lässt sich nicht durch Instrumente bewahren, die ihr Wesen entstellen. Der 
Rechtsstaat gestattet keine „providenziellen Retter" und kennt nicht die Figur des 
„institutionellen Erlösers". Wenn ein bestimmter Richter sich gebärdet, als sei er das letzte 
Bollwerk der Zivilisation gegen die übrigen Verfassungsorgane, gegen die freie Presse, gegen 
das rechtmäßig gewählte Parlament, gegen die gewöhnlichen Bürger und sogar gegen die 
Kollegialität, die das Gericht ausmacht, dem er angehört, verlässt er die Rolle des 
Verfassungsrichters und nimmt symbolisch den Platz des Homelander ein: jenes offiziell 
anerkannten Helden, der absolutes Vertrauen einfordert, gerade weil er sich selbst zum 
Unverzichtbaren erklärt. 

3. Der zentrale Widerspruch ungezügelter Macht 

Die enthüllende Kraft der Metapher liegt darin, das fundamentale Paradox einer Macht 
ohne institutionelle Bremsen offenzulegen: Je nachdrücklicher jemand behauptet, im Namen 
der Demokratie zu handeln, desto bedrohlicher wird er, wenn er die prozessualen Riten, die 
materiellen Grenzen, die Kontrollmechanismen und die Unpersönlichkeit missachtet, die 
selbst die Möglichkeitsbedingungen des demokratischen Regimes ausmachen. Der 
Homelander in der Robe muss sich nicht zum Autoritären erklären; es genügt, dass er handelt, 
als seien seine individuellen Entscheidungen, durch bloße Emanation, die Verfassung selbst in 
vollzogene Tat. Die Robe hört in diesem Szenario auf, Symbol der Unterwerfung unter die Norm 
zu sein, und wird zum Mantel, der den subjektiven Willen des Richters sakralisiert. 

4. Die Lehre der gereiften Verfassungsordnungen 

In den gereiften Demokratien stützen sich solide Institutionen nicht auf die Schultern von 
Männern, die als providenziell gelten. Sie ruhen vielmehr auf abgegrenzten Zuständigkeiten, 
auf dem rechtsstaatlichen Verfahren („due process of law"), auf der kollegialen 
Entscheidungsfindung, auf einer rationalen und überprüfbaren Begründung, auf der 
Gewaltenteilung und auf der ständigen Disziplin der richterlichen Selbstbeschränkung 
(„judicial self-restraint"). Sobald diese Leitplanken als Hindernisse einer höchstpersönlichen 



Mission zur Errettung der Republik empfunden werden, schrumpft die Verfassung allmählich 
von einer höchsten Rechtsnorm zu einer bloßen Kulisse, auf der Inszenierungen von Autorität 
aufgeführt werden. Der Verfassungstext, vormals bindend, verwandelt sich in rhetorisches 
Beiwerk - angerufen, wenn es genehm ist, umgangen, wenn er unbequem wird. 

5. Die stille Erosion des demokratischen Pakts 

Das subtilste Risiko dieser Konfiguration liegt nicht in spektakulären Brüchen, sondern in 
der schrittweisen Aushöhlung jener Voraussetzungen, die die Verfassungsgerichtsbarkeit 
legitimieren. Jede Bündelung unvereinbarer Funktionen in derselben Autorität, jede 
monokratische Entscheidung, die den pluralen Diskurs ersetzt, jede ausdehnende Auslegung, 
die auf eine strenge Begründung verzichtet, jede Geste, die die Verteidigung des Gerichts mit 
der Verteidigung des konkreten Richters verwechselt - all diese Bewegungen bilden gemeinsam 
eine stille Verwandlung des Gerichts in eine Bühne. Und die Bühne, wie bekannt, verlangt 
Protagonisten - eine Figur, die unvereinbar ist mit der unpersönlichen Nüchternheit, die vom 
Verfassungsrichter gefordert wird, der durch die Qualität seiner Argumente und nicht durch den 
Glanz seiner öffentlichen Erscheinung erkannt werden sollte. 

6. Die egoische Selbstbeschränkung als vergessene konstitutionelle Tugend 

6.1. Jenseits der juristischen Selbstbeschränkung: die innere Bremse des Subjekts 

Die traditionelle Verfassungsdogmatik hat mit Recht die Tugend der richterlichen 
Selbstbeschränkung („judicial self-restraint") geweiht - jene institutionelle Disziplin, die den 
Richter anleitet, die Grenzen seiner Zuständigkeit zu achten, sich legitimen gesetzgeberischen 
Entscheidungen zu beugen und es zu vermeiden, sich an die Stelle der übrigen Staatsgewalten 
zu setzen. Doch diese Kategorie, so wertvoll sie ist, reicht nicht aus, um das tiefer liegende 
Phänomen zu beschreiben, das hier angeprangert wird. Vor der juristischen 
Selbstbeschränkung steht eine noch grundlegendere und selten benannte psychische 
Voraussetzung: die egoische Selbstbeschränkung. Es geht um jene innere, der Norm 
vorgelagerte Fähigkeit des Subjekts zu erkennen, dass es nicht das Maß des Gerechten ist, dass 
seine persönliche Wahrnehmung kein normativer Maßstab ist, dass seine moralische Intuition 
nicht die geltende Verfassung ersetzt. Es ist die unsichtbare Bremse, die den Richter vom 
Selbstjustizler trennt. 

6.2. Der moralische Solipsismus des Richters 

Wenn diese innere Bremse versagt, stellt sich ein ebenso subtiles wie verheerendes 
Phänomen ein: der moralische Solipsismus.2 Der Richter beginnt zu agieren, als sei sein 
Gewissen die einzig legitime Quelle der Rechtlichkeit, als besäße der in seiner Brust 
pulsierende Sinn für Gerechtigkeit, allein durch sich selbst, eine normative Kraft, die jener des 
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Verfassungstextes, des demokratisch verabschiedeten Gesetzes, der gefestigten Präjudizien 
und der geteilten juristischen Rationalität überlegen sei. Alles wird gefiltert durch eine einsame 
Gewissheit: „Wenn ich glaube, es ist gerecht, dann ist es juristisch richtig". Das Recht, vormals 
objektive und intersubjektiv überprüfbare Ordnung, degeneriert zu einem als Rechtsprechung 
verkleideten moralischen Monolog. Und schlimmer noch: Dieser Monolog erklärt sich selbst 
für tugendhaft, denn der Solipsist vermag, definitionsgemäß, seinen Solipsismus nicht zu 
erkennen - er sieht nur die strahlende Klarheit seiner eigenen Überzeugungen, niemals die 
narzisstische Opazität, die sie hervorbringt. 

6.3. Die konsequentialistische Verfälschung des Rechts 

Daraus folgt eine der perversesten Verzerrungen der zeitgenössischen Rechtsprechung: 
der selektive Konsequentialismus, eine angesehene akademische Formel, die, 
missbräuchlich angewandt, zur raffinierten Rechtfertigung der Willkür wird. Die Argumentation 
ist stets dieselbe und stets verdächtig: Sollte die treue Anwendung der Verfassung ein Ergebnis 
erzeugen, das ich als Richter für unerwünscht halte, so weicht die Verfassung; sollte die 
Beachtung des Gesetzes zu einem Ausgang führen, der meinem Gewissen zuwiderläuft, so wird 
das Gesetz umgangen; sollte das rechtsstaatliche Verfahren jemanden schützen, den ich in 
meinem Innersten bereits für schuldig erklärt habe, so wird das rechtsstaatliche Verfahren 
gelockert. 

Der Zweck - in der Selbstbeschreibung des Richters stets edel - heiligt rhetorisch das 
Mittel, und das Mittel verschlingt nach und nach den Zweck selbst. Machiavelli war zumindest 
ehrlich, was diese Operation betrifft; der Homelander in der Robe ist es nicht - er überzeugt 
sich selbst und versucht, alle zu überzeugen, dass die Verfassung zu verletzen heißt, sie zu 
verteidigen, dass Garantien auszusetzen heißt, Rechte zu schützen, dass Stimmen zum 
Schweigen zu bringen heißt, die Demokratie zu retten. Es ist die Heuchelei, erhoben zur 
Methode. 

6.4. Die Hybris als konstitutionelle Krankheit 

Die alten Griechen hatten ein präzises Wort dafür: „Hybris" - die Maßlosigkeit, die 
Anmaßung des Sterblichen, der sich über die Grenzen erhebt, die die „Polis" strukturieren. In 
der klassischen Tragödie galt sie als die schwerwiegendste moralische Verfehlung, gerade weil 
sie nicht nur den Protagonisten, sondern die gesamte Gemeinschaft, die von ihm abhing, 
zugrunde richtete. Der zeitgenössische Richter, der die egoische Selbstbeschränkung verliert, 
wiederholt in konstitutioneller Tonlage exakt diese antike Tragödie. Er bildet sich ein, ein Atlas 
zu sein, der die Republik auf seinen Schultern trägt, während er doch nur einer von vielen 
Amtsträgern ist, dessen Legitimität paradoxerweise von der Anerkennung seiner 
Entbehrlichkeit abhängt. Er verwechselt die Funktion, die er innehat, mit der Person, die er ist, 
und in dieser Verwechslung verwandelt er das Amt in eine narzisstische Verlängerung, das 
Gericht in eine Bühne und die Verfassung in szenisches Beiwerk. Das Ergebnis ist grotesk: Wer 
der Norm dienen sollte, fordert nun, dass die Norm ihm diene, und wenn die Norm Widerstand 
leistet, schreibt er sie um - nicht auf dem legitimen Weg der Reform, sondern auf dem 



unlauteren Weg einer schöpferischen Auslegung, die jede Entscheidung in eine als solche 
getarnte Verfassungsmutation verwandelt. 

6.5. Die zynische Berufung auf die Verteidigung der Demokratie 

Die zersetzendste Dimension dieses Phänomens ist der ihn begleitende rhetorische 
Zynismus. Jede Verletzung wird als Opfer dargestellt; jede Machtkonzentration als aus Liebe 
zum Vaterland in Kauf genommene Bürde; jede willkürliche Entscheidung als heldenhafte 
Geste eines Menschen, der „keine andere Wahl hatte". Der Richter, der die egoische 
Selbstbeschränkung aufgibt, gesteht niemals ein, aus Eitelkeit, aus Ehrgeiz oder aus Lust an 
der Macht zu handeln - er gibt nur zu, einer historischen Pflicht zu genügen, eine Last zu tragen, 
die sonst niemand zu schultern wagte. Es ist die Ästhetik des Märtyrers, angewandt auf die 
Ausübung der Willkür. Und diese Erzählung, sofern sie nicht entlarvt wird, kontaminiert das 
kollektive Imaginäre und schafft das gefährlichste Szenario für jede Demokratie: ein Publikum, 
das den eigenen Kerkermeister beklatscht, in der Überzeugung, die Ketten seien bürgerliche 
Auszeichnungen. 

6.6. Das Gegenmittel: die Anerkennung der eigenen Geringfügigkeit 

Die egoische Selbstbeschränkung ist daher weder ein psychologisches Detail noch eine 
bloß moralische Forderung; sie ist eine strukturelle Möglichkeitsbedingung des 
Konstitutionalismus. Ohne sie werden alle übrigen Garantien zum toten Buchstaben, denn der 
Richter, der sich über die Norm erhaben wähnt, wird stets elegante Begründungen finden, um 
sie zu umgehen. Ihr Vorhandensein zeigt sich nicht durch hochtrabende 
Bescheidenheitserklärungen - die übrigens höchst verdächtig sind, wenn sie ausgesprochen 
werden -, sondern durch konkrete Gesten der Unterwerfung unter die Legalität: Grenzen 
anzunehmen, die Hauptrolle abzulehnen, sich der Kollegialität zu beugen, mit epistemischer 
Demut zu begründen, einzuräumen, dass die eigene Überzeugung irrig sein kann, Kritik ohne 
institutionelle Vergeltung zu ertragen, auf Scheinwerferlicht zu verzichten, das die Funktion 
selbst nicht erfordert. Mit einem Wort: Der wahrhaft demokratische Verfassungsrichter ist 
derjenige, der lieber von der Geschichte vergessen sein will, als für die Hypertrophie seines 
eigenen Egos in Erinnerung zu bleiben. Alles andere ist Inszenierung. 

7. Logik des Homelander in der Robe, die egoische Selbstbeschränkung und die 
Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit 

Die Logik, die dieser Reflexion zugrunde liegt, geht von einer einfachen Feststellung aus: 
Macht ohne Eindämmung ist mit der konstitutionellen Demokratie unvereinbar, mögen die 
deklarierten Absichten noch so edel sein. Die Metapher des Homelander funktioniert, weil sie 
das Phänomen jenes Amtsträgers erfasst, der die Überzeugung verinnerlicht, unentbehrlich zu 
sein, und der sich aus dieser Selbstwahrnehmung heraus zunehmend von den Grenzen befreit, 
die die Verfassung ihm auferlegt. Der kritische Punkt liegt nicht im Inhalt der einzelnen 
Entscheidungen, sondern in der Machtstruktur, die sich herausbildet, wenn die Funktionen 
des Ermittelns, Anklagens, Urteilens, Vollstreckens und Rechtfertigens in den Händen einer 
einzigen Figur zusammenlaufen. 



Die Demokratie ist ein System, das ihren eigenen Bediensteten institutionell misstraut - 
nicht weil sie ihnen Bösartigkeit unterstellt, sondern weil sie erkennt, dass jede 
Machtkonzentration, auch wohlmeinende, zur Entartung tendiert. Der „institutionelle Retter" 
ist eine mit dem Konstitutionalismus logisch unvereinbare Figur, denn dieser wurde historisch 
konzipiert, um providenzielle Helden entbehrlich zu machen. Sobald ein Richter als 
überlebensnotwendig für die Institutionen wahrgenommen wird - oder sich selbst so 
wahrnimmt -, ist etwas bereits gebrochen: Die Verfassung funktioniert nicht mehr als Norm und 
hängt nun von einem persönlichen Willen ab, um zu bestehen. 

Die Kategorie der egoischen Selbstbeschränkung erklärt, warum die rein juristische 
Selbstbeschränkung unzureichend ist: Vor der normativen Schranke steht die psychische 
Schranke, das Eingeständnis, dass das Subjekt nicht das Maß des Gerechten ist, dass seine 
moralische Intuition nicht die Verfassung ersetzt, dass sein Gerechtigkeitssinn nur ihm gehört 
- solipsistisch, partiell, fehlbar, kontingent - und niemals den Status einer Norm beanspruchen 
kann. Wenn diese innere Bremse reißt, stellt sich der moralische Solipsismus ein, und aus ihm 
folgt der selektive Konsequentialismus, der die Verfassung zu einem Hindernis macht, das im 
Namen vermeintlich edler Zwecke umgangen werden muss. Das endgültige Paradox ist 
grausam: Wer sich als absoluter Wächter präsentiert, wird durch die Logik der Konzentration 
und der Maßlosigkeit selbst zur größten Bedrohung dessen, was er zu schützen vorgibt. Die 
verfassungsrechtliche Therapie besteht daher nicht darin, den Homelander in der Robe durch 
einen anderen Helden zu ersetzen, sondern darin, die Unpersönlichkeit, die Kollegialität, die 
institutionellen Bremsen und vor allem die epistemische Demut wiederherzustellen, die 
jeden Retter überflüssig und jedes Ego schließlich gezügelt machen. 

Schlussbetrachtungen 

Die Kraft des vorgeschlagenen Vergleichs liegt nicht darin, einen konkreten Akteur auf die 
Karikatur eines fiktionalen Schurken zu reduzieren, sondern darin, mit den Mitteln der 
kritischen Literatur ein wiederkehrendes Muster in den zeitgenössischen Demokratien zu 
beleuchten: die Versuchung des institutionellen Salvationismus, gespeist vom Versagen der 
egoischen Selbstbeschränkung. Wenn jener, der lediglich qualifizierter Interpret der 
Verfassung sein sollte, sich als deren höchstpersönliche Inkarnation präsentiert, erleidet das 
Verfassungsregime eine stille Mutation - die Riten bleiben bestehen, die Symbole überdauern, 
doch die demokratische Substanz entweicht. Der „Homelander in der Robe" ist daher keine 
Einzelfigur, sondern eine strukturelle Position, die von jedem Akteur besetzt werden kann, der 
der Verführung erliegt, sich für unentbehrlich zu halten. 

Es gibt jedoch einen Punkt, der zum Abschluss in dicker Tinte unterstrichen werden muss: 
Kein institutionelles System, so gut entworfen es auch sein mag, überlebt ohne die innere 
Bremse derjenigen, die es betreiben. Man kann die beste Verfassung der Welt verfassen, 
Kontrollmechanismen vervielfachen, Zuständigkeiten detailliert vorsehen, Rechtsmittel gegen 
Rechtsmittel einführen - und dennoch alles zusammenbrechen sehen, wenn jene, die die 
entscheidenden Stühle besetzen, der elementarsten und schwierigsten aller Tugenden 
entbehren: der epistemischen Demut, des bitteren wie befreienden Bewusstseins, dass kein 



menschliches Wesen, sei es noch so brillant, noch so wohlmeinend, noch so überzeugt, 
das Maß des Gerechten ist. Der Richter, der die Verfassung durch sein Gewissen ersetzt - 
selbst wenn er das eigene Gewissen für besonders leuchtend hält -, verteidigt nicht die 
Republik; er gesteht, vielleicht ohne es zu bemerken, dass ihm die Republik nicht genügt. Und 
dieses Geständnis, ausgesprochen oder verschwiegen, ist das erste Symptom dafür, dass der 
Robenträger bereits zum Homelander geworden ist. 

Die demokratische Wachsamkeit besteht genau darin, diese Figur zurückzuweisen - nicht 
weil ihre Absichten notwendigerweise verwerflich wären, sondern weil die konstitutionelle 
Demokratie historisch errichtet wurde, um ohne Helden und vor allem trotz ihrer zu 
überleben. Das große Paradox, und vielleicht die größte Ironie des modernen 
Konstitutionalismus, besteht darin, dass seine Gesundheit nicht an der Sichtbarkeit seiner 
Protagonisten gemessen wird, sondern an der gesunden institutionellen Mittelmäßigkeit 
derer, die ihm dienen - ein Wort, das hier in lobender Bedeutung verwendet wird, im 
ursprünglich lateinischen Sinn von „medius", der Mitte, des Ausgeglichenen, des Gezügelten. 
Wenn der Verfassungsrichter akzeptiert, lediglich ein weiterer Diener der Norm zu sein und 
nicht ihr heimlicher Verfasser, atmet die Verfassung. Wenn er sich hingegen für unverzichtbar 
erklärt, wird die Verfassung bereits zu Grabe getragen - manchmal mit Pomp, manchmal in 
Stille, aber stets unter dem Gewicht einer Robe, die schwerer wiegt, als sie sollte. Und dann, 
bedauerlicherweise, sieht man nicht mehr ein Tribunal: Es ist eine Bühne. Es ist nicht mehr ein 
Richter: Es ist eine Figur. Es ist nicht mehr konstitutionelle Demokratie: Es ist nur noch ihr 
raffiniertes „Cosplay", in Rot gekleidet unter der schwarzen Robe, Applaus einfordernd, 
während die Republik schweigend ausblutet. 

8. Synoptische Tabelle 

Thema Erläuterung 

Der Homelander als 
Archetyp 

Fiktionale Figur aus der Serie „The Boys", im Labor mit dem 
„Compound V" erschaffen und Anführer der „Seven". Sie 
verkörpert grenzenlose Macht, moralische Eitelkeit, 
zwanghaftes Bedürfnis nach Applaus und die innere 
Überzeugung normativer Überlegenheit. Sie fungiert als 
literarische Metapher für den Amtsträger, der institutionelle 
Funktion mit persönlicher Heilsmission verwechselt. 

Dissoziation zwischen 
Persona und Wesen 

Zentrales Merkmal des Homelander: Die Fassade des 
charismatischen Helden verbirgt eine narzisstische, 
instabile und gewalttätige psychische Struktur. 
Institutionell angewandt, beschreibt dies den Akteur, der 
öffentlich das Bild des Demokratiehüters projiziert, 
während er innerlich nach der Logik persönlicher Macht 
agiert. 



Robe und persönliche 
Macht 

Die richterliche Amtstracht symbolisiert Unterwerfung 
unter die Norm und Unpersönlichkeit. Wird sie zum Emblem 
subjektiver Autorität, hört sie auf, die Verfassung zu 
repräsentieren, und beglaubigt nun den individuellen Willen 
des Richters. 

Funktionenvermischung Bezeichnet die Konzentration der Aufgaben des Ermittelns, 
Anklagens, Verfahrensführens, Urteilens, Zensierens, 
Bestrafens und Rechtfertigens in derselben Autorität. Diese 
Anhäufung löst die Grenze zwischen Rechtsprechung und 
persönlicher Macht auf und beeinträchtigt das 
rechtsstaatliche Verfahren. 

Institutioneller 
Salvationismus 

Haltung, bei der sich der Amtsträger selbst als 
unverzichtbaren Wächter der Demokratie wahrnimmt. 
Logisch unvereinbar mit dem Konstitutionalismus, der 
konzipiert wurde, um providenzielle Helden entbehrlich zu 
machen. 

Verteidigung der 
Demokratie mit 

antidemokratischen Mitteln 

Zentrales Paradox des Phänomens. Die konstitutionelle 
Demokratie lässt sich nicht durch Mittel schützen, die sie 
entstellen. Der legitime Zweck (Wahrung der Institutionen) 
heilt nicht das unvereinbare Mittel (Machtkonzentration und 
Aussetzung von Garantien). 

Unpersönlichkeit als Säule Grundsatz, nach dem der Amtsträger nicht als Person, 
sondern als institutioneller Repräsentant handelt. Ihre 
Auflösung ist das schwerwiegendste Symptom des 
Salvationismus, weil sie juristische Entscheidungen in 
Manifestationen individuellen Willens verwandelt. 

Kollegiale 
Entscheidungsfindung 

Eindämmungsmechanismus, der in den Gerichten 
pluralistische Beratung verlangt. Ihre Aushöhlung durch 
weitreichende monokratische Entscheidungen verwandelt 
kollegial verfasste Gerichte in Einzelorgane, zum Schaden 
der verfassungsrechtlichen Debatte. 

Richterliche 
Selbstbeschränkung 

Institutionelle Tugend, durch die der Richter die Grenzen 
seiner Gerichtsbarkeit anerkennt. Ihr Fehlen bewirkt eine 
unbegrenzte Ausweitung der richterlichen Macht auf 
Bereiche, die ihr nicht zustehen. 

Egoische 
Selbstbeschränkung 

Tiefere und der juristischen Selbstbeschränkung 
vorgelagerte Kategorie. Sie bezeichnet die psychische 
Fähigkeit des Richters anzuerkennen, dass er nicht das Maß 



des Gerechten ist, dass seine persönliche Überzeugung 
keinen normativen Status besitzt und dass seine moralische 
Intuition nicht die Verfassung ersetzt. Strukturelle 
Voraussetzung des Konstitutionalismus. 

Moralischer Solipsismus Pathologie, die aus dem Zusammenbruch der egoischen 
Selbstbeschränkung folgt. Der Richter behandelt das eigene 
Gewissen als ausschließliche Quelle der Rechtlichkeit und 
verwandelt das Recht in einen als Rechtsprechung 
getarnten moralischen Monolog. 

Selektiver 
Konsequentialismus 

Raffinierte Rechtfertigung der Willkür: Verfassung und 
Gesetz werden immer dann umgangen, wenn ihre treue 
Anwendung ein vom Richter als unerwünscht empfundenes 
Resultat erzeugen würde. Kehrt die Logik des Rechtsstaats 
um, indem der Zweck das unvereinbare Mittel legitimiert. 

Konstitutionelle „Hybris" Zeitgenössische Neuauflage der tragischen griechischen 
Maßlosigkeit. Der Richter, der sich über die institutionellen 
Grenzen erhebt, reproduziert die klassische Anmaßung, die 
nicht nur den Protagonisten, sondern die gesamte von ihm 
abhängige „Polis" zugrunde richtete. 

Rhetorischer Zynismus Narrative Strategie, durch die der Richter jede Verletzung als 
Opfer, jede Machtkonzentration als heroische Bürde und 
jede willkürliche Entscheidung als Erfüllung einer 
historischen Pflicht darstellt. Ästhetik des Märtyrers, 
angewandt auf die Ausübung der Willkür. 

Verfassung als Kulisse Phänomen, bei dem der Verfassungstext aufhört, als 
bindende Norm zu wirken, und zu einem rhetorischen 
Hintergrund für Inszenierungen von Autorität wird. Die 
Verfassung wird angerufen, wenn es genehm ist, und 
umgangen, wenn sie unbequem wird. 

Stille Erosion Charakteristische Form, in der sich der Konstitutionalismus 
degradiert. Sie geschieht nicht durch spektakuläre Brüche, 
sondern durch die schrittweise Aushöhlung institutioneller 
Voraussetzungen, Entscheidung um Entscheidung, Geste 
um Geste. 

Providenzielle Helden Mit gereiften Verfassungsordnungen logisch unvereinbare 
Figuren. Die Demokratie stützt sich auf Strukturen, nicht auf 
Persönlichkeiten. Wenn eine Institution von einem 



bestimmten Menschen abhängt, hat sie als Institution 
bereits aufgehört zu existieren. 

Epistemische Demut Tugend, die der egoischen Selbstbeschränkung entspricht. 
Anerkennung, dass die eigene Überzeugung irrig sein kann, 
dass die plurale Debatte besser ist als die einsame 
Gewissheit und dass der demokratische Richter es vorzieht, 
von der Geschichte vergessen zu werden, statt für die 
Hypertrophie des eigenen Egos in Erinnerung zu bleiben 

 


